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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/55/663/Add.1)] 

  55/227. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten 
Nationen im Kosovo 

B1 
 Die Generalversammlung, 
 
 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo2 und der entsprechenden Be-
richte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen3, 
 
 eingedenk der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über die 
Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo, 
 
 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 über die Finanzierung der 
Mission und auf ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Reso-
lution 55/227 A vom 23. Dezember 2000, 
  

sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 
 
 in Bekräftigung der in den Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 
3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten 
allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen,   
  

mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierungen freiwillige Beiträge für die 
Mission entrichtet haben, 

                                                 
1 Damit wird die Resolution 55/227 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Gene-
ralversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 49 (A/55/49), Bd. I, zu Resolu-
tion 55/227 A. 
2 A/55/724 und A/55/833. 
3 A/55/874 und Add.6. 
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 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanz-
mitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Si-
cherheitsrats nachkommen kann, 
  

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo per 30. April 2001, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 202,4 Millionen US-Dollar, was 24 Prozent der gesamten 
veranlagten Beiträge von der Einrichtung der Mission bis zu dem am 30. Juni 2001 en-
denden Zeitraum entspricht, vermerkt, dass etwa 20 Prozent der Mitgliedstaaten ihre veran-
lagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, 
die es betrifft, insbesondere die Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich 
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 
 
 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe 
entrichtet haben; 
 
 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, de-
nen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen; 
 
 4. fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicher-
zustellen, dass ihre veranlagten Beiträge für die Mission vollständig und pünktlich entrichtet 
werden; 
 
 5. verleiht ihrer Besorgnis über die Verzögerungen Ausdruck, mit denen der Gene-
ralsekretär bei der Dislozierung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen kon-
frontiert war; 
 
 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 
 
 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 
 
 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen 
und Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindest-
maß zu beschränken;  
 
 9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4, insbesondere in Ziffer 9, 
an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 
 
 10. bekundet ihre Besorgnis über die Höhe der nicht abgewickelten Verpflichtungen, 
die zum 30. Juni 2000 in der Mission bestanden; 
 
 11. ersucht den Generalsekretär, die Aktualität und Genauigkeit der Ausgabendaten 
für die Mission zu verbessern; 
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 12. billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltenen Son-
derregelungen für die Mission betreffend die Anwendung des Artikels IV der Finanz-
ordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelbewilligungen, die zur Begleichung von 
Verpflichtungen gegenüber Regierungen, die Einheiten und/oder logistische Unterstützung 
für die Mission zur Verfügung stellen, über den in den Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanz-
ordnung vorgesehenen Zeitraum weitergelten; 
 
 13. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 
 
 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich zur Senkung der mit der Beschäf-
tigung von Bediensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu 
bemühen, in der Mission Ortskräfte auf Dienstposten des Allgemeinen Dienstes zu be-
schäftigen, entsprechend den Erfordernissen der Mission; 
 
 15. beschließt, für die Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 
1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 den Betrag von 413.361.800 Dollar brutto (385.256.870 Dol-
lar netto) zu veranschlagen, worin der Betrag von 12.098.009 Dollar brutto 
(10.617.193 Dollar netto) für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 
1.263.791 Dollar brutto (1.134.877 Dollar netto) für die Versorgungsbasis der Vereinten 
Nationen enthalten sind, und ihn in Einklang mit den in Resolution 55/235 der 
Generalversammlung festgelegten und von der Versammlung in Resolution 55/236 vom 
23. Dezember 2000 geänderten Kategorien unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen, wobei 
auf einen Teil dieses Betrags, nämlich 206.680.900 Dollar brutto (192.628.435 Dollar 
netto), den auf den am 31. Dezember 2001 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, der 
Beitragsschlüssel für das Jahr 20014 anzuwenden ist und auf den Restbetrag, das heißt 
206.680.900 Dollar brutto (192.628.435 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
30. Juni 2002, der Beitragsschlüssel für das Jahr 20025; 
 
 16. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds 
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 28.104.930 Dollar, die 
für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 gebilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; 
 
 17. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln in Höhe von 65.272.000 Dollars brutto (57.860.300 Dollar netto) für den 
am 30. Juni 2000 endenden Zeitraum auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist, 
entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und für die Zwecke der Ad-
hoc-Veranlagung für Friedenssicherungseinsätze von der Versammlung mit späteren ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüssen geändert worden ist, zuletzt mit ihrer Resolution 
52/230 vom 31. März 1998 und mit ihren Beschlüssen 54/456 bis 54/458 vom 23. De-
zember 1999 für den Zeitraum 1998-2000, sowie unter Berücksichtigung des in ihren Reso-
lutionen 52/215 A vom 22. Dezember 1997 und 54/237 A vom 23. Dezember 1999 fest-
gelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2000; 
 
   18. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen-
über der Mission nicht erfüllt haben, ihr Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-

                                                 
4 Siehe Resolution 55/5 B. 
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mitteln in Höhe von 65.272.000 Dollar brutto (57.860.300 Dollar netto) für den am 30. Juni 
2000 endenden Zeitraum nach dem in Ziffer 17 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden 
Verpflichtungen anzurechnen ist; 
 

19. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf; 
 
 20. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist; 
 
 21. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflo-
genheiten zu verwalten sind; 
 
 22. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der 
Vereinten Nationen im Kosovo" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 
 

 103. Plenarsitzung 
 14. Juni 2001 

 
 
Anlage 
 
 Sonderregelungen betreffend die Anwendung des Artikels IV der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen 
 
 1. Am Ende des in Artikel 4.3 der Finanzordnung vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums 
werden alle nicht abgewickelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in Bezug auf 
Lieferungen und Leistungen der Regierungen, für die Forderungen eingegangen sind oder 
für die feste Erstattungssätze gelten, den Verbindlichkeiten zugeführt; diese Verbindlich-
keiten bleiben auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwaltungsmission der Vereinten 
Nationen im Kosovo verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 
 
 2. Zusätzlich: 
 
 a)  Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanz-
periode gegenüber Regierungen aus erfolgten, jedoch noch nicht geprüften Lieferungen und 
Leistungen sowie andere Verpflichtungen gegenüber Regierungen, für die die entsprechen-
den Forderungen noch nicht eingegangen sind, gelten nach dem Ende des in Artikel 4.3 der 
Finanzordnung vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums für einen zusätzlichen Zeitraum von 
vier Jahren weiter; 
 
 b) Während dieses Vierjahreszeitraums eingegangene Forderungen sowie gebilligte 
Prüfberichte werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vorgesehen behandelt; 
 
 c) Am Ende des zusätzlichen Vierjahreszeitraums werden alle nicht abgewickelten 
Verpflichtungen annulliert, und der dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür 
verfügbar gehaltener Haushaltsmittel verfällt. 


